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Neubau der Lebenshilfe  
Lippstadt e. V. für Senioren 

Seit Oktober 2020 steht den Senioren des Dr. Franz-Schlarmann-Hauses und des 
Wohnhauses am Marblicksweg (*) täglich von 08:30 - 15:30 Uhr ein Neubau für die 
Tagesstruktur zur Verfügung. 

Das neue Gebäude verfügt über einen großen, hellen Wohn- und Essraum mit 
integrierter Küche und Zugang zur Terrasse. Außerdem stehen zwei Aufenthalts-
räume zur Verfügung. Ein Team von fünf Mitarbeitern sorgt dafür, dass täglich 
individuelle und gemeinschaftliche Angebote gemacht werden.  Die einzelnen 
Angebote werden je nach Interesse und Hilfebedarf geplant und durchgeführt  
(z. B. Entspannungs- oder Bewegungsangebote, Vorlesen, Spaziergang u. v. m.). 

Neben den individuellen Angeboten steht jeder Tag der Woche unter einem be-
stimmten Motto: entweder werden Angebote zum Thema Kreativität oder Bewe-
gung und Mobilität oder Musik und Entspannung gemacht. 

Regelmäßige Krammarktbesuche und mind. ein Ausflug pro Monat (z. B. Stadt, 
Park, Themenmärkte) gehören zum Programm.  

(*) Das Dr. Franz-Schlarmann-Haus und das Wohnhaus Marblicksweg sind Wohnhäuser für das gemeinschaftliche 
Wohnen der Wohnstätten für Behinderte gGmbH - eine Einrichtung der Le-benshilfe Lippstadt e. V.
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Irmgard Salmen

Dipl. Rel.Päd. - Beraterin (DGfB) –  
Palliative Care-Fachkraft  
Tel: 0 29 41 27 49 0 77 oder 0151 41 23 17 39 
irmgard.salmen@katholisch-in-lippstadt.de

ist ein Angebot katholischer Seelsorge                                                                                                            
für und mit Menschen mit Behinderungen  
in Lippstadt und bietet:

 • Gespräche zu Lebens- und Glaubensfragen

 • Begleitung und Beratung

 • Trauerbegleitung, Trauerfeiern und  
  Gedenkandachten in Einrichtungen

 • Spiritual care in der (palliativen) Versorgung

 • Zukunftsplanung für das Lebensende

 • Fortbildung für Betreuende und Fachkräfte

Das Angebot 

 • ist kostenlos, vertraulich und barrierefrei

 • achtet die Würde und Selbstbestimmung

 • vernetzt und informiert

 • setzt sich ein für Teilhabe

Kontakt:
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10. Markt der Möglichkeiten
Aktiv sein - keine Frage des Alters  

Samstag, 9. April 2022, 14:00 - 19:00 Uhr und

Sonntag, 10. April 2022, 11:00 - 18:00 Uhr

in der Gesamtschule Lippstadt, 

Ulmenstraße 31, 59557 Lippstadt

Der Markt der Möglichkeiten stellt das breite Spektrum an Freizeitmöglichkeiten 
und Gesellschaftsthemen für Seniorinnen und Senioren in Form von Informations-
ständen, Aufführungen, Aktivangeboten und Einzelangeboten dar. Das Motto des 
Marktes, der zum zehnten Mal stattfindet, lautet „Mit Blick zurück – nach vorn“. 

Die Veranstaltung greift mit dem Blick zurück sowohl beliebte Aktionen aus zehn 
erfolgreichen Märkten auf und lädt zum Mitfeiern von Jubiläen ein. Sie bietet aber 
auch Impulse zu Themen wie Digitalisierung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. 

Veranstalter:
Seniorenbeirat und Fachbereich Familie, Schule & Soziales der Stadt Lippstadt 
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Kosten der rechtlichen 
Betreuung

In der Beratungspraxis wird 
immer wieder die Frage nach 
den Kosten einer rechtlichen 
Betreuung gestellt. Näheres 
können Sie auch in der Bro-
schüre „Betreuungsrecht – Mit 

ausführlichen Informationen zur Vorsorgevollmacht“ des Bundesministeriums der 
Justiz und für Verbraucherschutz (www.bmjv.de) finden.

Grundsätzlich handelt es sich bei den Kosten für die rechtliche Betreuung um  
Gerichtskosten, z. B. Gebühren und Auslagen für Dokumente und Sachverständi-
ge und Kosten des Betreuers für die Betreuungsführung. 

Gerichtskosten:

Kosten werden nur erhoben, wenn das Vermögen des Betroffenen 5.000 € über-
steigt.

Bei der Ermittlung der Höhe des Vermögens werden Ersparnisse aller Art, sons-
tige Vermögenswerte sowie der Wert von nicht selbst bewohntem Grundbesitz 
berücksichtigt. Die Höhe des Vermögens ist also immer individuell nach den 
Verhältnissen eines jeden Betreuten festzustellen. Im Einzelfall empfiehlt sich eine 
Rücksprache mit dem zuständigen Rechtspfleger.

Die Gerichtskosten einer dauerhaften Betreuung berechnen sich wie folgt:

Von der ermittelten Höhe des Vermögens (Wert) wird ein Freibetrag von 25.000 €  
abgezogen. Regelmäßige jährliche Gerichtskosten für die Betreuung entstehen 
also erst ab einem Wert von 25.000 €. 

Bei einem Wert zwischen 5.000 € und 25.000 € können (i. d. R. geringfügige) Aus-
lagen anfallen.

Bei einem Vermögen von über 25.000 € (nach Abzug des Freibetrags) wird je an-
gefangene 5.000 € eine Gebühr von 10 € erhoben, d. h. je mehr Vermögen vorhan-
den ist, desto höher ist die Gebühr. Die Mindestgebühr beträgt jedoch 200 €!
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Beispiele:

Vermögen in Höhe von  100.200 € 
abzgl. Freibetrag  25.000 € 
Wert:  75.200 € 
5.000 € sind 16-mal „angefangen“. 
16 mal 10 € =  160 € 
ABER: Mindestgebühr! 200 €

oder:  

Vermögen in Höhe von  520.300 € 
abzgl. Freibetrag 25.000 € 
Wert:  495.300 € 
5.000 € sind 100-mal „angefangen“ 
100 mal 10 € =  1.000 €

Zur Gebühr können Auslagen, z. B. Kosten des Gutachters oder des Verfahrens-
pflegers in tatsächlich entstandener Höhe hinzukommen.

Sind die Vermögensangelegenheiten nicht Bestandteil der rechtlichen Betreuung, 
berechnen sich die Kosten anders. Angaben zur Höhe des Vermögens werden je-
doch auch in diesem Fall bei Gericht benötigt. Hier empfiehlt sich bei Fragen eine 
Rücksprache mit dem zuständigen Rechtspfleger. 

Kosten des Betreuers:

Es ist grundsätzlich zwischen den Kosten für ehrenamtliche und hauptamtliche 
Betreuungen zu unterscheiden. 

Vermögende Betreute müssen entweder die Aufwandspauschale für die ehren-
amtliche Betreuungsführung oder die Vergütung für die hauptamtliche Betreu-
ungsführung selbst zahlen.

Bei einem Vermögen unter 5.000 € wird die Aufwandspauschale für ehrenamtliche 
Betreuer auf Antrag aus der Landeskasse gezahlt. Liegt das Vermögen oberhalb 
des Freibetrags, kann auf Antrag und mit Genehmigung des Gerichts die Pauscha-
le aus dem Betreutenvermögen entnommen werden.
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Wohngeld lohnt sich
Wohngeld ist ein monatlicher Zuschuss zu den Kosten für Ihre Wohnung.

Es gibt zwei Formen:  

• Wohngeld als Mietzuschuss, sofern Sie eine Wohnung oder ein Zimmer zur  
 Miete bewohnen, oder 

•  Wohngeld als Lastenzuschuss zu den Kosten bei selbst genutztem Wohn- 
 eigentum. 

Ob und in welcher Höhe Sie Wohngeld erhalten können, hängt unter anderem  
ab von 

• der Anzahl der Haushaltsmitglieder,

• der Höhe des Gesamteinkommens,

• der Höhe der Miete oder der Belastung.
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Wohngeld wird nicht darlehensweise gewährt. Es erfolgt kein Rückgriff auf An-
gehörige.

Da die Bewilligung in der Regel für 12 Monate erfolgt, bietet Wohngeld (bei unver-
änderten Lebensverhältnissen) eine finanzielle Planungssicherheit für ein ganzes 
Jahr.

Wichtig: Keinen Anspruch auf Wohngeld haben grundsätzlich Personen,  
die bereits BAföG oder andere Transferleistungen wie Arbeitslosengeld II,  
Sozialgeld oder Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und  
bei Erwerbsminderung oder Grundleistungen nach dem Asylbewerber- 
leistungsgesetz beziehen. Die Kosten der Unterkunft werden in diesen  
Fällen bereits durch die Sozialleistung abgedeckt.

Wohngeld wird weitgehend unabhängig von vorhandenem Vermögen gewährt. 
Nur bei erheblichem Vermögen besteht ein Ausschluss von Wohngeld. Erträge aus 
dem Vermögen (z. B. Zinseinnahmen) werden allerdings als Einkommen berück-
sichtigt.

Die Höhe des Wohngeldes ist abhängig von Ihrer persönlichen Situation. Einen 
eventuellen Wohngeldanspruch können Sie sich anonymisiert und unverbindlich 
mit dem Wohngeldproberechner ausrechnen:

www.wohngeldrechner.nrw.de

Weitere Informationen zum Wohngeld

https://www.lippstadt.de/leben-in-lippstadt/gesellschaft-und-soziales/ 
finanzielle-hilfen/

www.mhkbg.nrw/themen/bau/wohnen/wohngeld
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Regelsatzerhöhung, angemessene Mietkosten, Barbetrag, Ver-
mögensfreigrenzen 2022
Menschen, die Sozialleistungen beziehen (Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Arbeitslosengeld II) und ihre Fami-
lien erhalten ab dem 01.01.2022 mehr Geld.

Die Regelsätze erhöhen sich wie folgt:

Regelbedarfsstufe 1
• (alleinstehende und alleinerziehende Leistungsberechtigte) 
• (Erwachsene nicht erwerbsfähige/Behinderte, z. B. in Wohnge-                              
  meinschaften)

449 €

Regelbedarfsstufe 2
(Eheleute, Bedarfsgemeinschaften von zwei Personen, Menschen in 
besonderen Wohnformen)

404 

Regelbedarfsstufe 3
(nicht erwerbstägige Erwachsene unter 25 Jahre im Haushalt der 
Eltern) 

360 €

Regelbedarfsstufe 4
(Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahre) 376 €

Regelbedarfsstufe 5
(Kinder von 6 bis unter 14 Jahre) 311 €

Regelbedarfsstufe 6
(Kinder von 0 bis 6 Jahre) 285 €

Weiterhin werden angemessene Kosten der Unterkunft übernommen. Die Frage 
der Angemessenheit wird im Kreis Soest durch das „schlüssige Konzept“ festge-
legt. 

 Näheres finden Sie auf der Homepage des Kreises Soest, wenn Sie den Suchbe-
griff „Unterkunftskosten bei der Bewilligung von Sozialleistungen“ eingeben.

https://m.kreis-soest.de/familie_soziales/soziales/sicherung/kost/ 
soziale_sicherung.php
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Der persönliche Barbetrag bei Bewohnern von Seniorenheimen/Pflegeheimen 
steigt von 120,42 € auf 121,23 €. 

Die Zuzahlungsgrenze in der Krankenversicherung (Belastungsgrenze gem. § 62 
SGB V) beträgt für Heimbewohner und beim Bezug existenzsichernder Leistungen 
53,88 € für chronisch Kranke bzw. 107,76 € für nicht chronisch Kranke.

Der Vermögensschonbetrag bei der Bewilligung von Sozialhilfe beträgt unverän-
dert 5.000 €. Für jede sonstige Person, deren Einkommen und Vermögen bei der 
Gewährung von Sozialhilfe zu berücksichtigen ist, insbesondere Ehe- und Lebens-
partner, bleiben weitere 5.000 € anrechnungsfrei.

Der Vermögensschonbetrag für Leistungen der Eingliederungshilfe liegt für das 
Jahr 2022 voraussichtlich unverändert bei 59.220 € (die endgültige Höhe lag bei 
Redaktionsschluss noch nicht vor). Zusätzlich sind in der Regel weitere Vermö-
genswerte, wie z. B. ein selbst bewohntes Haus mit angemessener Grundstücks-
größe, eine Eigentumswohnung oder eine Altersvorsorge in Form einer „Riester-
Rente“ und Partnereinkommen und -vermögen, vor einer Verwertung geschützt.

Wichtig: 

Bei den verschiedenen Leistungsarten Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung, Wohngeld, Eingliederungshilfe und/oder Hilfe zur Pflege 
ist die Anrechnung von Einkommen und Vermögen unterschiedlich geregelt. 
Lassen Sie sich vor der Antragstellung beraten!

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.bmas.de/DE/Soziales/Sozialhilfe/Grundsicherung-im-Alter-und-
bei-Erwerbsminderung/grundsicherung-im-alter-und-bei-erwerbsminderung-
art.html

www.lippstadt.de/leben-in-lippstadt/gesellschaft-und-soziales/finanzielle- 
hilfen/

https://www.kreis-so-est.de/familie_soziales/soziales/pflege/altenheimpflege/
pflege_einrichtungen.php

https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/menschenmitbehinderung/ 
antraege_und_verfahren/kosteneigenbeteiligung/kosteneigenbeteiligung_ 
1.jsp
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Neues zu den Themen Verbraucherinsolvenzverfahren,  
Pfändungsschutzkonto und Schulden 

1. Verbraucherinsolvenzverfahren

Ihr Betreuter ist hoch verschuldet und kann die ausstehenden Forderungen in 
den nächsten Jahren nicht begleichen? Dann können Sie mit der Schuldner- und 
Verbraucherinsolvenzberatung der Arbeiterwohlfahrt (AWO Schuldnerberatung, 
Beckumer Str. 14, 59555 Lippstadt, https://www.die-awo.de/schu-inso ) in Kontakt 
treten. 

Eine wichtige Änderung ist die Verkürzung der Restschuldbefreiung -  diese wurde 
von 5 auf 3 Jahre - bei einer Antragstellung ab dem 01.10.2020 herabgesetzt.  

 https://www.meine-schulden.de/schuldenregulierung/insolvenzverfahren  

2. Pfändungsschutzkonto

Bereits im Oktober 2020 hatte der Bundestag mit dem Gesetz zur Fortentwicklung 
des Rechts des Pfändungsschutzkontos und zur Änderung von Vorschriften des 
Pfändungsschutzes (PKoFoG) Reformen beschlossen, die zum 01.12.2021 in Kraft 
getreten sind.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

•  Jährliche Anpassung der Pfändungsfreigrenzen zum 1. Juli (bisher alle zwei  
Jahre).

•  Verlängerte Ansparmöglichkeit – pfändungsgeschütztes Guthaben kann nun 
drei Monate (bislang einen Monat) übertragen werden.

•  Verbesserung des Pfändungsschutzes bei Pfändung eines Gemeinschaftskontos.

•  Klarstellung zum Auf- und Verrechnungsverbot bei Zahlungskonten mit negati-
vem Saldo.

•  Pfändungsschutz bei Nachzahlungen (Arbeitseinkommen und Sozialleistungen).

•  Erhöhung des Grundfreibetrags bei weiteren Geldleistungen wie Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

•  Längere Gültigkeitsdauer der P-Konto-Bescheinigung (regelhaft 2 Jahre).
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•  Neben dem Arbeitgeber sind nun auch Sozialleistungsträger und die Familien-
kasse verpflichtet, eine P-Konto-Bescheinigung auszustellen.

Die Pfändungsfreigrenze erhöht sich 2022 um 2,46 %, also auf 1.283,42 €.  
Arbeitgeber und Banken sind verpflichtet jeweils die neuen Pfändungsfreibeträge 
zu beachten und anzupassen. Dies ist nicht die Aufgabe des Schuldners. 

https://www.meine-schulden.de/wissen/schuldnerschutz/p-konto 

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/ 
kredit-schulden-insolvenz/

Literaturtipp:  
Ratgeber für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer                                     
Erläuterungen, Checklisten, Muster, andere Hilfen 
Von Claudia Hammerschmidt und Ralf Jox 

Eine Vielzahl rechtlicher Betreuungen wird im Ehrenamt geführt. Die Aufgaben 
sind vielfältig und es ergeben sich unzählige Fragen.

Den Autoren gelingt mit ihrem Leitfaden sowohl  ein guter Überblick  über die 
rechtlichen Vorschriften  als auch eine Beschreibung des unterschiedlichen Unter-
stützungsbedarfs je nach Anlass der Betreuung.  Wenn  z. B. eine Demenz, eine 
geistige oder psychische Beeinträchtigung oder Suchterkrankung vorliegt, er-
fordert dies,  sich entsprechende Wissensgrundlagen für die Betreuungsführung 
anzueignen. Hilfreich sind die praktischen Arbeitshilfen  wie Checklisten und For-

mulare. Der Leitfaden ist übersichtlich gestaltet, einzelne In-
formationen können schnell gefunden werden. Er bietet eine 
wertvolle Hilfe und Orientierung auch für Bevollmächtigte.

250 Seiten, 1. Auflage 2022, erscheint Juni 2022

36,80 €

Reguvis Fachmedien
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Ein allgemeiner Überblick  
zum Aufgabenkreis Vermögenssorge

Eine rechtliche Betreuung mit 
dem Aufgabenkreis der Ver-
mögenssorge umfasst die 
Regelung aller finanziellen 
Angelegenheiten des betreuten 
Menschen. Ziel der Vermögens-
sorge ist nicht ausschließlich 
die Sicherung des Lebensunter-
haltes und/oder die Mehrung 

des vorhandenen Vermögens, sondern auch die Gewährleistung der individuellen 
Lebensqualität des Betreuten. Wille und Wohl sind hier zu beachten. Der Betreute 
soll sein Leben nach eigenen Wünschen und Vorstellungen führen. Der zu be-
treuende Mensch soll das Höchstmaß an Selbständigkeit behalten. Er ist weiter-
hin geschäftsfähig. Der Umgang mit Geld spiegelt auf unterschiedliche Weise 
die Persönlichkeit eines Menschen wider. Diese Grundsätze sind im Rahmen der 
Betreuungsführung zu berücksichtigen. 

Folgende Tätigkeiten gehören zum Aufgabenkreis der Vermögenssorge (je nach-
dem wie der Betreute finanziell aufgestellt ist, können die Aufgaben variieren):

•  Verschaffen Sie sich einen umfangreichen Überblick über die finanzielle Situa-
tion. In Form eines Vermögensverzeichnisses werden zu Beginn einer Betreuung 
die gewonnenen Erkenntnisse von Ihnen niedergeschrieben und an das Amts-
gericht übermittelt.

•  Übernehmen Sie in Absprache mit Ihrem Betreuten die Kontoführung. 

•  Schützen Sie das gesamte Vermögen des Betroffenen vor unberechtigten Zu-
griffen Dritter, z. B. durch Widerruf von Bankvollmachten.  

•  Verwalten Sie bei Bedarf das Sparvermögen.

•  Treffen Sie Absprachen mit dem Heim über die Verwendung von bestehenden 
Barbetragskonten und kontrollieren Sie sie regelmäßig. Lassen Sie sich monat-
lich Kontoauszüge vorlegen. 

•  Machen Sie bestehende Ansprüche geltend, sowohl privatrechtlicher (bei Woh-
nungsbesitz z. B. Mieteinnahmen und Nebenkosten, oder Arbeitsentgelt bei Be-
schäftigten, ggf. Ansprüche nach Unfall, oder Geltendmachung von Ansprüchen 
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aus erbrechtlichen Verhältnissen) als auch öffentlich-rechtlicher Natur (Sozial-
leistungen aller Art, Kindergeld, Opferentschädigungsrenten).

•  Richten Sie Daueraufträge für Verpflichtungen wie Miete, Strom oder Versiche-
rungen ein.

•  Bestehen bei Ihrem Betreuten Schulden? Dann kümmern Sie sich um Schulden-
regulierung oder nehmen Kontakt mit einer Schuldnerberatung auf. 

• Prüfen Sie Forderungsansprüche wie z. B. Handyverträge, Abos, unbezahlte   
 Rechnungen. 

Geldanlage und Geldgeschäfte

Aufgabe des Betreuers mit dem Aufgabenbereich Vermögenssorge ist es, den 
Betreuten bei der Regelung seiner finanziellen Angelegenheiten zu unterstützen 
oder dies für ihn zu übernehmen, wenn der Betreute es nicht mehr selbst kann. 
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, behutsam an die Aufgabe heranzuge-
hen, da Eingriffe in den Vermögensbereich oft sehr einschränkend erlebt werden. 
Besprechen Sie mit Ihrem Betreuten wie Sie mit seinen finanziellen Mitteln um-
gehen. Was kann er/sie allein? Mit der Einrichtung einer rechtlichen Betreuung ist 
in der Regel keine Beschränkung der Geschäftsfähigkeit verbunden; das bedeutet, 
Verfügungen über Konten und oder Vermögen sind Betroffenen weiterhin mög-
lich. Ausnahmen: natürliche Geschäftsunfähigkeit z. B. bei schwerst geistig behin-
derten Menschen oder wenn gem. § 1903 BGB ein Einwilligungsvorbehalt für die 
Vermögenssorge angeordnet wurde.

Es können sich also je nach Betreuungssituation unterschiedliche Aufgabenkons-
tellationen für einen rechtlichen Betreuer ergeben. 

Beispiele:

•  Sie verwalten ein Girokonto für den Betreuten, auf dem das regelmäßige Ein-
kommen (Rente, Grundsicherung, Lohn) eingeht und die Lebenshaltungskosten 
abgebucht werden (Miete, Nebenkosten, Heimkosten). Über ein zusätzliches 
Girokonto, auf das Sie monatlich einen abgesprochenen Betrag überweisen, z. B.  
Eigengeld zur freien Verfügung, Lebensmittelkosten kann er/sie frei verfügen. 
Für das selbstverwaltete Girokonto sollten Sie eine jährliche Selbstverwaltungs-
erklärung unterzeichnen lassen. Nur dann ist für dieses Girokonto keine Rech-
nungslegung notwendig. 
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•  Verwaltung eines Barbetragskontos (Taschengeldkonto) im Heim, in Absprache 
mit dem Betroffenen und der Einrichtung; zumindest Kontrolle und Prüfung der 
Kontoauszüge in regelmäßigen Abständen.

Der Betreuer hat eigenes und für den Betreuten verwaltetes Vermögen strikt zu 
trennen. Dies nennt sich Trennungsprinzip (§ 1805 BGB) und beinhaltet neben 
dem selbstverständlichen Verbot das Vermögen des Betreuten für eigene Zwecke 
zu verwenden auch das Verbot Forderungen des Betreuten auf das eigene Konto 
einzuziehen. 

Genehmigungspflichtige Handlungen des Betreuers

Der rechtliche Betreuer bedarf im Rahmen seiner Tätigkeit bei einigen sehr weit-
reichenden Entscheidungen gerichtlicher Genehmigungen. Bei einer fehlenden 
Genehmigung können Rechtsgeschäfte nicht wirksam abgeschlossen werden. 
Bei Zweifeln, ob eine Handlung genehmigungspflichtig ist, sollte eine vorherige 
Klärung über die Betreuungsvereine Diakonie/SKM oder das Betreuungsgericht 
herbeigeführt werden. Genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte im Aufgaben-
kreis Vermögenssorge sind z. B.:

•  Geldanlagen: Das Geld muss mit einem Sperrvermerk angelegt werden, sodass 
für Kontoverfügungen die Genehmigung des Betreuungsgerichts erforderlich 
ist. Dieser Vermerk besagt, dass zur Abhebung des Geldes durch den Betreuer 
die Genehmigung des Betreuungsgerichts erforderlich ist (§ 1809 BGB). Dieser 
Vermerk ist nicht für das Girokonto erforderlich, mit dessen Guthaben monat-
liche Ausgaben zu bestreiten sind (Bsp. Miete). Auf diesem Girokonto ist jedoch 
auch nur so viel Geld bereit zu halten, wie es zur Deckung der laufenden Kosten 
erforderlich ist.

•  Grundstücksgeschäfte und alles was im Zusammenhang steht, wie Bestellung 
von Grundschulden oder Hypotheken

•  Kreditaufnahme, auch Dispokredit

•  der Erbverzicht oder die Erbausschlagung: Der Betreuer handelt nur, wenn der 
Betreute nicht einwilligungsfähig ist. Ansonsten unterstützt und berät der Be-
treuer.

Weiterführende Literatur erhalten Sie unter:  
www.reguvis.de/betreuung/wiki/Vermögenssorge
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Der Einwilligungsvorbehalt
Nachfolgend informieren wir Sie über den Inhalt und die Beantragung eines Ein-
willigungsvorbehaltes für einen bestimmten Aufgabenbereich, der vom Amtsge-
richt eingerichtet werden kann. 

Der Einwilligungsvorbehalt ist in Deutschland eine spezielle Anordnung eines Be-
treuungsgerichtes, die zusätzlich zu einer Betreuerbestellung erfolgen kann.

Grundsätzlich hat die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung keine Auswirkung 
auf die Geschäftsfähigkeit des betroffenen Menschen. Mit dem Einwilligungsvor-
behalt wird die Geschäftsfähigkeit eingeschränkt. 

Rechtliche Grundlagen und Ziele

Ein Einwilligungsvorbehalt kann angeordnet werden, wenn dies zur Abwendung 
einer erheblichen Gefahr für die Person oder das Vermögen des Betroffenen er-
forderlich ist. Der Einwilligungsvorbehalt verhindert, dass der betreute Mensch 
in dem Aufgabenbereich, für den der Einwilligungsvorbehalt angeordnet wurde, 
rechtsgeschäftlich wirksame Erklärungen abgeben kann. Hier ist entweder im Vor-
feld oder nachträglich Ihre Zustimmung als Betreuer erforderlich. Bis dahin sind 
evtl. geschlossene Verträge „schwebend unwirksam“.

Er kann nur zum Schutz des Betroffenen, nicht im Drittinteresse angeordnet wer-
den. Ein Einwilligungsvorbehalt darf sich nur auf Willenserklärungen und rechts-
geschäftsähnliche Handlungen beziehen. Das sind zum Beispiel Vermögensan-

gelegenheiten oder die 
Einleitung von Gerichts-
verfahren. 

Er kann nicht eingerichtet 
werden z. B. für die Ehe-
schließung, Errichtung 
eines Testamentes, Wahr-
nehmung des Wahlrechtes 
oder die Einwilligung in 
medizinische Maßnah-
men.

Die Anordnung eines 
Einwilligungsvorbehaltes 
wirkt nur in die Zukunft. 
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Das heißt, Rechtsgeschäfte, die der Betroffene in der Vergangenheit abgeschlos-
sen hat und die evtl. zu Schulden geführt haben, können damit nicht mehr beein-
flusst werden. Rückabwicklungen sind erst ab Tag des Beschlusses möglich.

Ein Einwilligungsvorbehalt kann nur in einem Aufgabenbereich eingerichtet 
werden, wenn dieser auf der Bestellurkunde benannt wurde. Fehlt dieser, muss 
zunächst ein Antrag auf Erweiterung des Aufgabenkreises beim Amtsgericht ge-
stellt werden.  

Voraussetzungen für die Beantragung eines Einwilligungsvorbehaltes

Einwilligungsvorbehalte können nur für Betreute, die am Rechtsverkehr teilneh-
men und dabei Willenserklärungen abgeben, die für sie nachteilig sind, eingerich-
tet werden. 

Bloße Befürchtungen, es könne zu einer selbstschädigenden Teilnahme am 
Rechtsverkehr kommen, oder „kleinere Fehlinvestitionen“ genügen nicht. Es muss 
sich um mehrere Abschlüsse oder, bezogen auf die finanzielle Situation, hohe Aus-
gaben handeln, z. B. verschiedene oder überteuerte Handyverträge. 

Eine Gefahr für die Person ist dann gegeben, wenn der Betroffene Willenserklärun-
gen abgibt, die negative Auswirkungen auf personenbezogene Rechtsgüter z. B. 
Leben, Gesundheit, Freiheit haben. Ein Beispiel: Der Betreute schließt ärztliche am-
bulante oder stationäre Behandlungsverträge ab, weil er sich wahnhaft für krank 
hält. Er möchte sich Zähne ziehen lassen, da sich in ihnen Abhörwanzen befinden. 

Eine Gefahr für das Vermögen kann vorliegen, wenn der Betroffene aufgrund sei-
ner Krankheit bzw. Behinderung nicht in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu 
erfassen und zu beurteilen, kein Zahlenverständnis oder kein Verhältnis zum Wert 
des Geldes besitzt und krankheitsbedingt leicht beeinflussbar ist. 

Nach Eingang eines formlosen und begründeten Antrages auf Einrichtung eines 
Einwilligungsvorbehaltes gibt das Betreuungsgericht i. d. R. ein medizinisches 
Sachverständigengutachten in Auftrag. Der Gutachter prüft, ob der Betroffene 
aufgrund der vorliegenden Erkrankung oder Behinderung einen freien Willen 
bilden kann. Das Gericht entscheidet nach einer persönlichen Anhörung des Be-
troffenen unter Einbeziehung der gutachterlichen Ergebnisse. 

Die Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes unterliegt dem Erforderlichkeits-
grundsatz. Das bedeutet, die Erforderlichkeit wird für jeden einzelnen Aufga-
benbereich gesondert geprüft und somit auch beantragt. Die Maßnahme sollte 
verhältnismäßig und geeignet sein, die Gefahr abzuwenden.
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Die Geschäftsfähigkeit ist für die Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes ohne 
Belang. 

(Quelle: Georg Dodegge, Justizakademie NRW)

Weitere Informationen und Gerichtsurteile finden Sie hier: 
https://www.reguvis.de/betreuung/wiki/Einwilligungsvorbehalt 

Konkrete Vorgehensweise

1.  Sie stellen eine erhebliche Gefährdung wie zuvor beschrieben bei Ihrem  
Betreuten fest.

2.  Sprechen Sie mit ihm/ihr über Ihre Vorgehensweise (Besprechungspflicht).

3.  Stellen Sie einen formlosen Antrag beim Amtsgericht. Stellen Sie die relevanten 
Sachverhalte dar, beschreiben Sie die erhebliche Gefährdung, fügen Sie z.  B.   
Rechnungen, Mahnungen, Vertragskopien, ärztl. Attest bei. Es kann einige Wo-
chen dauern bis eine Entscheidung getroffen wird. 

4.  Handelt es sich um eine Beantragung eines Einwilligungsvorbehaltes in Vermö-
gensangelegenheiten, teilen Sie der Bank mit, dass Sie einen Einwilligungsvor-
behalt beantragt haben. Wenn Sie den Beschluss erhalten, reichen Sie diesen 
umgehend bei der Bank ein, schwärzen Sie die Begründung. Die Bestellurkunde 
reichen Sie ggf. nach. 

5.  Nun können Sie Verträge, Kredite etc. ab Tag des Beschlusses rückwirkend zu-
rücknehmen und das Bezahlte zurückfordern. Empfangene Gegenstände müs-
sen zurückgesandt werden, sofern noch vorhanden. Machen Sie dies schriftlich 
und legen die Bestellurkunde dazu.

6.  Nun verwalten Sie das Bankkonto (Vermögensangelegenheiten mit Einwilli-
gungsvorbehalt) für Ihren Betreuten. Jährliche Rechnungslegung ist für das 
Amtsgericht zu fertigen. Mit einigen Menschen ist es möglich,  ein zweites 
Girokonto zu eröffnen, um die Eigenständigkeit zu erhalten. Hier können kleine 
Beträge z. B. für Lebensmittel o. ä. zur freien Verfügung überwiesen werden. 
Eine Selbstverwaltungserklärung für dieses Konto ist jährlich dem Amtsgericht 
vorzulegen. Auch eine z. B. wöchentliche Barauszahlung gegen Unterschrift auf 
einer Quittung ist denkbar. Wichtig, besprechen Sie die Vorgehensweise mit 
Ihrem Betreuten.       
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Rechnungslegung – das ist zu beachten!
Eine Rechnungslegung ist die Buchführung über Einnahmen und Ausgaben 
des Vermögens von Betreuten. Sie legt Rechenschaft über die Verwendung der 
finanziellen Mittel des Betreuten sowie den jeweiligen Vermögensstand ab und 
ist gem. § 1840 ff BGB dem Betreuungsgericht einmal jährlich vorzulegen. Eine 
Rechnungslegung beginnt mit dem Vermögensverzeichnis (§ 1802 BGB), in dem 
die finanzielle Gesamtsituation des Betreuten nach Übernahme der Betreuung 
dargelegt wird. Zur Rechnungslegung gehört der Nachweis aller Konten, Depots 
und Sparbücher. 

Als Angehöriger ersten 
Grades (Vater, Mutter, 
Ehegatte, Lebenspartner 
nach Partnerschaftsgesetz, 
Kinder und Enkel) werden 
Sie in der Regel nicht zu 
einer Rechnungslegung 
aufgefordert §§ 1854, 
1857 a BGB.

Eine Rechnungslegung 
fällt an, wenn zu Ihren 
Betreuungsaufgaben die 
Vermögenssorge zählt.

Sollte Ihr Betreuter alle vorhandenen Konten eigenständig verwalten, entfällt 
die Pflicht zur Rechnungslegung ebenfalls. Ihre Aufgabe ist dann, die von Ihrem 
Betreuten getätigten Rechts- und Finanzgeschäfte zu prüfen, um eine mögliche 
Verschuldung abzuwenden. In diesem Fall lassen Sie sich eine entsprechende 
schriftliche Erklärung zur Eigenverwaltung der Konten von Ihrem Betreuten unter-
zeichnen. 

Zu Einnahmen gehören:  
Renten, Arbeitseinkommen, Sparzuwächse, Sozialleistungen

Zu Ausgaben gehören:  
Miet- und Nebenkosten, Versicherungsbeiträge, Heimkosten, weitere Ausgaben 
wie Kleidung, Lebensmittel u. a.

Der Aufstellung Ihrer Rechnungslegung sind chronologisch Belege wie z. B. Leis-
tungsbescheide, Kassenbons, Quittungen, Rechnungen, Kontoauszüge beizufügen.
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Die Nachweispflicht mit entsprechenden Belegen gilt auch, wenn Sie Geld vom 
Konto abheben. Die Aufstellung der Ausgaben ist dann gesondert als sogenannte 
„Barkasse“ nachzuweisen. Geld, das Sie Ihrem Betreuten bar übergeben, lassen Sie 
sich entsprechend quittieren. 

Kurz zusammengefasst:

•  Sammeln Sie Belege, Quittungen, Rechnungen. Fügen Sie Leistungsbescheide 
bei.

•  Tragen Sie regelmäßig alle Einnahmen und Ausgaben in das Verzeichnis der 
Rechnungslegung ein.

•  Lassen Sie sich ggf. eine Erklärung zur Eigenverwaltung von Vermögen (durch 
Ihren Betreuten) unterzeichnen.

•  Machen Sie einzelne Verfügungen von Konten Ihres Betreuten, die der Betreute 
selbst vornimmt, kenntlich.

•  Achten Sie darauf, dass alle Ausgaben nachvollziehbar für Ihren Betreuten ge-
tätigt wurden.

•  Nutzen Sie die Unterstützung der Betreuungsvereine und/oder Rechtspflege 
des Betreuungsgerichts bei Fragestellungen zur Rechnungslegung. 

•  Die Überprüfung der Vermögensverwaltung gibt Ihnen Sicherheit, die Betreu-
ung ordnungsgemäß geführt zu haben. 

Einen Vordruck zur Rechnungslegung erhalten Sie vom Betreuungsgericht.  
Sie können den Vordruck unter www.betreuung.nrw.de, dem Justiz Online  
Portal Nordrhein-Westfalen (Formular Rechnung über die Verwaltung des Ver-
mögens) runterladen und am PC ausfüllen.  

Weitere Hinweise und Informationen finden Sie unter:  
www.reguvis.de/betreuung/wiki/Rechnungslegung
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Neue Richtlinien für Lippstädter Familienpass 
Vergünstigungen für Personen mit geringem Einkommen
Die Richtlinien für den Familienpass wurden zum 01.10.2021 geändert: Ab sofort 
können auch Alleinstehende und Paare mit geringen Einkommen den Familien-
pass bei der Stadt Lippstadt, FD Einwohnerwesen, Geiststr. 47, 59555 Lippstadt, 
beantragen. 

„Auf diese Weise werden auch all die Personen berücksichtigt, die nicht unter den 
„klassischen“ Familienbegriff fallen und die keine Sozialleistungen beziehen, es 
durch ein vergleichsweise geringes Einkommen aber trotzdem schwerer haben, 
am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben“, erklärt Iris Faulhaber, Fachdienstleiterin 
Soziales und Integration bei der Stadt Lippstadt. 

Was bedeutet „geringes Einkommen“?

Familien mit einem Kind: 33.600,00 €

Alleinerziehende mit einem Kind: 30.600,00 € 
Für jedes weitere Kind erhöht sich die Einkom- 
mensgrenze um 6.300,00 €.

Alleinstehende: 14.000,00 €

Paare: 20.000,00 €  

Hintergrund
Der Lippstädter Familienpass bietet bestimmten Personen die Möglichkeit, bei 
ausgewählten Einrichtungen Angebote vergünstigt in Anspruch zu nehmen. So 
erhalten Inhaber des Familienpasses z. B. im Stadttheater, Schwimmbad, bei der 
Musikschule, Bücherei oder VHS eine Ermäßigung der Gebühren bzw. des Entgel-
tes von 50 %.

Weitere Informationen unter:  
www.lippstadt.de/familienpass
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Internetadressen zur Betreuungsführung 

www.bundesanzeiger-verlag.de/betreuung/wiki  
Online-Lexikon Betreuungsrecht 

www.bmjv.de 
Internetseite des Bundesministeriums der Justiz  
und für Verbraucherschutz 

www.vgt-ev.de 
Vormundschaftsgerichtstag e. V.

www.horstdeinert.de 
Informationen zum Betreuungsrecht von Horst Deinert 

www.bmjv.de 
Betreuungsrecht in leichter Sprache 

www.itb-ev.de 
Institut für transkulturelle Betreuung   
Fremdsprachliche Informationen zu rechtlicher Betreuung 

www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/rechtliche-betreuung 
Online-Beratung zu Betreuungsfragen
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